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Architekten-/Ingenieurvertragserweiterung


Stand Juni 2007


Architekten-/Ingenieurvertragserweiterung*
- Vordruck des Oberkirchenrates der Ev.-Luth. Landeskirche Mecklenburgs, Stand Juni 2007 –

Zwischen  
 - Körperschaft öffentlichen Rechts -

Name der kirchlichen Körperschaft

vertreten durch   


Vertretungsorgan

in  
 Tel./Fax :  

nachstehend Auftraggeber genannt,

und dem Architekten/Ingenieur*  


Vor- und Zuname, Berufsbezeichnung, Mitgliedsnummer der Kammerliste

in  
 Tel./Fax :  

nachstehend Auftragnehmer genannt,

werden nachfolgende Vereinbarungen geschlossen, die zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung

durch den Oberkirchenrat nach § 27 Abs. 1 Nr. 2 KBVO bedürfen.

Auftragserweiterung

1.
Hiermit wird Bezug genommen auf den Architekten-/Ingenieuervertrag vom  
 ,


kirchenaufsichtlich genehmigt am  ____________________ .

2. Gegenstand des Vertrages sind:

a)
aa) 
Beschluss des Kirchgemeinderates (§ 21 Abs. 1 KBVO).*1


bb) 
Beschluss der Baukonferenz vom  _________________ , in der Fassung des bestätigten 

Beschlusses des Kirchgemeinderates (§ 21 Abs. 1 i.V.m. §§ 15, 17 KBVO) 



vom  
 .*2


cc) Beschluss des Kirchgemeinderates (§ 21 Abs. 1 i.V.m. § 16 KBVO) vom  
 .*2

b) Leistungen für folgende/s Objekt/e*

3. Nach § 2 Abs. 1 des Vertrages beschränkte sich der Auftrag

a) auf die Leistungsphasen 1-2.*

b) aufgrund der 1. Auftragserweiterung*/2. Auftragserweiterung* vom  
 auf die Leistungsphasen 3 – 4/5 – 7 *.

4. Hiermit erfolgt eine Auftragserweiterung für die Leistungsphasen 3 – 4/5 – 7/8 – 9.*

5. In Abweichung des § 5 Abs. 1 des Vertrages wird die vom Auftragnehmer garantierte Einhaltung des Baukostenlimits festgelegt auf  
 €.*3

6. Es werden in Fortschreibung des § 2 Abs. 1 Nr. 2 des Vertrages folgende weitere Bearbeitungsfristen  vereinbart:  


 ,


Verwendungsnachweis gemäß § 32 KBVO: 


 
 .


Zusätzliche Termine werden mit der Freigabe weiterer Leistungsphasen vereinbart.

7. Besondere Leistungen/Zusätzliche Leistungen* (in Fortschreibung des § 2 Abs. 1 Nr. 3 des Vertrages) 


werden nicht/für*


 ,


 ,


bei zusätzlicher Vergütung* vereinbart.


Ort, Datum 

Ort, Datum

Für den Auftraggeber
 Der Auftragnehmer (Kammerstempel) 


1.Vorsitzender des KGR (Siegel)


Für den Auftraggeber 


weiteres Mitglied des KGR 

Genehmigung durch den Oberkirchenrat (§ 27 Abs. 2 Nr. 2 KBVO):

Der Vertrag wird mit / ohne Auflagen genehmigt.


Schwerin, 




 (Siegel)


Der Oberkirchenrat


* - Unzutreffendes streichen.

1 - Bis Leistungsphase 4.

2 - Ab Leistungsphase 5.

3 - Nur soweit das nach § 5 des Vertrages garantierte Baukostenlimit nicht nach dessen Absatz 3 eingehalten werden kann 


und die Veränderung zu keinem Widerspruch zu den jeweils geltenden Zuwendungsrichtlinien führt.
